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Orientierungssatz:
Der Zahlungsdienstleister muss gewährleisten, dass die personalisierten
Sicherheitsmerkmale des Zahlungsinstruments ausschließlich dem zur Nutzung des
Zahlungsinstruments berechtigten Zahlungsdienstnutzer zugänglich sind. Merkmale wie die
Kontonummer, die im Rahmen von Zahlungsvorgängen systembedingt offengelegt werden
müssen, können daher nicht von den personalisierten Sicherheitsmerkmalen umfasst und
Bezugsobjekt der Sorgfaltspflicht des Zahlungsdienstleisters nach Art. 56 Abs. 2 ZDR 2007
sein.
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